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auch in der Muſik geprüft und wenn endlich
außer der theologiſchen Staatsprüfung noch

eineſpätere Dienſtprüfung angeordnetwürde ?

H.

Das Kirchenvermögen.
Die Synode hat auch diesmal auf Grund der Beilage B

der Unionsurkunde ( §. 10 , d ) die Verwaltung und Verwendung
des allgemeinen und Lokalvermögens für Kirchen , Schulen und
milde Zwecke während der Rechnungsjahre 1853 —1860 einer

eingehenden Prüfung unterworfen . Sie hat ſich auch diesmal
von der großen Gewiſſenhaftigkeit , Umſicht , Treue
und Sorgfalt , mit welcher das Kirchenvermögen verwaltet
worden iſt , überzeugt , und dem evangeliſchen Oberkirchenrathe
ihren einſtimmigen Dank dafür ausgeſprochen . Insbeſondere ge —
dachte die Synode bei dieſer Veranlaſſung zweier , durch uner —

müdliche , von ſeltenem Erfolge gekrönte Sorgfalt um das Kirchen —

vermögen hochverdienter Männer , der Herren Oberkirchenräthe
Muth und Kugel , in ehrendſter Anerkennung .

Auf Grund der über die 80 kirchlichen Verrechnungen er —

ſtatteten Kommiſſionsberichte , ſowie der Wünſche mehrerer Diö —

zeſanſynoden erlaubt ſich die Synode nunmehr nachſtehende An —

träge zu ſtellen , welche die Verwaltung des Kirchenvermögens
theils im Allgemeinen betreffen , theils aus Anlaß der Prüfung
beſonderer Rechnungen ſich ergeben haben .

I. Die Verwaltung des Kirchenvermögens im Allgemeinen .

1. Die Verwendung des Stammvermögens .

Bei der erfreulichen Zunahme des Stammvermögens im

Allgemeinen , wornach daſſelbe während der letzten Rechnungs —

periode um zirka 620,000 fl. ſich vermehrt hat , was eine nach —

haltige Steigerung der Einkünfte zur Folge hatte , hat die Sy —

node die Ueberzeugung gewonnen ,

daß von jetzt an dem evangeliſchen Ober⸗

kirchenrathe eine geringere Vermehrung des



Stammvermögeus und eine reichlichere Ver⸗

wendung der Erträgniſſe desſelben für Stif⸗

tungszwecke wenigſtens bei ſolchen Stiftungen ,
die ein geſichertes liegenſchaftliches Vermö⸗

gen haben , angerathen werden dürfe .

2. Stiftungen für Zwecke der Wohlthätigkeit .
Mit Beziehung auf ſolche Stiftungen , ſofern eine neue

Regelung ihrer Rechnungsverhältniſſe vorgenommen werden wird ,

hat die Synode im Intereſſe der Selbſtändigkeit der

Kirchengemeinden Großherzoglichem Oberkirchen —

rathe empfohlen ,
daß das den Zwecken der Wohlthätigkeit ge⸗
widmete Vermögen auch fernerhin unter der

Oberaufſicht des Oberkirchenrathes unbe⸗

ſchadet der Mitaufſicht der Staatsbehörden

von den Kirchengemeinderäthen verwaltet

werden möchte .

3. Die Verwaltung der bei Großherzoglicher Amor⸗

tiſationskaſſe angelegten Zehntablöſungskapita⸗
lien der Pfründen .

Was dieſe Kapitalien betrifft , ſo hat der evangeliſche Ober —⸗

kirchenrath in einer beſondern Vorlage die Wege angedeutet ,

auf welchen dem durch die in Ausſicht geſtellte Zinſenreduktion
und Kündigung drohenden Verluſte im Einkommen am Zweck⸗

mäßigſten vorgebeugt werden könnte .
Die Synode hat nach Erwägung der ertheilten wohlwol —

lenden Rathſchläge und Anerbietungen ſich überzeugt ,

daß die von dem evangeliſchen Oberkirchen —

rathe beabſichtigte fakultative Verweiſung
der genannten Kapitalien an die Bezirks —

verrechnungen im wohlerwogenen Intereſſe
der Pfründeinhaber liegt und denſelben da⸗

her zu empfehlen iſt .

4. Das altbadiſche Kirchenvermögen .
Nachdem zur Kenntniß der Synode gelangt iſt , daß die

Unterhandlungen wegen Herausgabe dieſes inkamerirten Ver⸗
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mögens mit der Großherzoglichen Staatsregierung fortgeführt
werden , ſo hat dieſelbe beſchloſſen :

Den evangeliſchen Oberkirchenrath zu erſu⸗

chen , die Erledigung dieſer Angelegenheit
auch fernerhin nachdrücklichſt zu betreiben .

5. Die kirchlichen Lokalfonds .

Da durch die neue Kirchenverfaſſung den Kirchengemeinden
eine freiere Bewegung in kirchlichen Angelegenheiten zugeſichert
iſt , ſo hat die Synode mit Beziehung auf die kirchlichen Lokal⸗

fonds im Anſchluſſe an die Schritte , welche in derſelben Rich —

tung bereits von den Generalſynoden des Jahres 1843 und

1855 gethan worden ſind , beſchloſſen , den evangeliſchen Ober⸗

kirchenrath zu erſuchen ,

daß die Verhandlungen über die Verwaltung
dieſer Lokalfonds mit der Großherzoglichen
Staatsregierung wieder aufgenommen und

baldthunlichſt zu einem den Intereſſen der

kirchlichen Selbſtändigkeit entſprechenden

Ziele geführt werden nöchten .

II . Die Verwaltung und Verwendung des Kirchenvermögens
im Beſondern .

1. Die Kirchenſchaffnei Rheinbiſchofsheim .

Das Vermögen dieſer der ehemaligen Grafſchaft Hanau —

Lichtenberg angehörigen Fonds hat ſich auch in der letzt —

verfloſſenen Rechnungs - Periode um die beträchtliche Summe

von 60,978 fl . vermehrt , ſo daß im Jahre 1857 ſämmtliche

Pfarreien nach dem Wunſche der Generalſynode von 1855 eine

Dotationserhöhung von 100 fl. erhalten konnten . Zu bedauern

iſt nur , daß der liegenſchaftliche Beſitz des Fonds verhältniß⸗

mäßig wenig zugenommen hat , weßhalb ſchon die Generalſynode
von 1855 dem Evangeliſchen Oberkirchenrathe und durch dieſen

den einzelnen Pfarrern den Erwerb liegender Güter dringend

empfahl . Nachdem in Folge geänderter Zeitverhältniſſe dieſem
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